
 

Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften  

– Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel 

Verkündungsblatt Nr. 28/2020 

Seite 1 von 27 

Verkündungsblatt 
Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften 

– Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel 
 

23. Jahrgang Wolfenbüttel, den 08.05.2020 Nummer 28 

 
 
 

Inhalt 
 
 Prüfungsordnung für die konsekutiven Masterstudiengänge „International Law and Business“, „Recht, Personal-

management und Personalpsychologie“ und „Finance, Tax and Company Law“ der Ostfalia Hochschule für  

angewandte Wissenschaften – Hochschule Braunschweig/ Wolfenbüttel, Fakultät Recht 

 
Seite 3 

 
  



 

Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften  

– Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel 

Verkündungsblatt Nr. 28/2020 

Seite 2 von 27 

 
 
Auf der Grundlage von § 37 Abs. 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) in der Fassung vom 26. Februar 

2007 (Nds. GVBl S.69), zuletzt geändert am 11.09.2019 (Nds. GVBl. S. 261), hat das Präsidium der Ostfalia Hochschule 

für angewandte Wissenschaften – Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (im Folgenden: Ostfalia) in seiner Sitzung am 

26.03.2020 die folgende Master-Prüfungsordnung für die konsekutiven Masterstudiengänge „International Law and 

Business“, „Recht, Personalmanagement und Personalpsychologie“ und „Finance, Tax and Company Law“ beschlossen. 
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§ 1 Zweck der Prüfungen 

(1) 1Durch die Masterprüfung wird eine wissenschaftlich fun-
dierte Zusatzausbildung erworben. 2Durch sie soll nachge-
wiesen werden, dass die erforderlichen Fachkenntnisse und 
Fähigkeiten erworben wurden, um auf wissenschaftlicher 
Basis in den beruflichen Tätigkeitsfeldern insbesondere die 
internationalen Zusammenhänge zu überblicken und selbst-
ständig, problemorientiert und fächerübergreifend Entschei-
dungen treffen zu können. 

(2) Der Arbeitsaufwand je Leistungspunkt nach dem European 
Credit Transfer and Accumulation System („LP“) beträgt 30 
Stunden. 

 
§ 2 Hochschulgrad 

1Ist die Masterprüfung der Studiengänge „International Law and 
Business“ bzw. „Finance, Tax and Company Law“ bestanden, ver-
leiht die Hochschule den Hochschulgrad „Master of Laws“, abge-
kürzt „LL.M.“, für den Studiengang „Recht, Personalmanagement 
und Personalpsychologie“ den Hochschulgrad „Master of Arts“ ab-
gekürzt „M.A.“. 2Hierüber stellt die Hochschule eine Urkunde mit 
dem Datum des gleichzeitig erteilten Zeugnisses sowie das Dip-
loma Supplement aus (Anlagen 2 bis 4). 

 
§ 3 Dauer und Gliederung des Studiums 

(1) Die Regelstudienzeit für die konsekutiven Masterstudien-
gänge „International Law and Business“, „Recht, Personal-
management und Personalpsychologie“ und „Finance, Tax 
and Company Law“ beträgt drei Semester (Anlage 1). 

(2) 1Der Gesamtumfang des Studiums beträgt nach dem Euro-
päischen System zur Anrechnung von Studienleistungen 90 
LP (Leistungspunkte nach dem European Credit Transfer 
and Accumulation System). 2Das Studium umfasst nach 
Maßgabe dieser Prüfungsordnung Module des Pflichtbe-
reichs sowie Module nach freier Wahl der Studierenden. 
3Der zeitliche Anteil der Pflichtmodule wird durch die Anlage 
1 zu dieser Prüfungsordnung bestimmt. 

 
§ 4 Prüfungsausschuss 

(1) 1Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahrnehmung 
der durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben 
wird aus Mitgliedern der Fakultät ein Prüfungsausschuss ge-
bildet. 2Ihm gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglie-
der, welche die Gruppe der Professorinnen und Professoren 
vertreten, ein Mitglied, das die Gruppe der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter vertritt sowie ein Mitglied als Vertreter der 
Studierendengruppe. 3Ist eine Gruppe der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter nicht vorhanden oder verzichtet die Gruppe 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Entsendung ei-
ner Vertreterin oder eines Vertreters in den Ausschuss, fällt 
dieser Sitz der Gruppe der Professorinnen und Professoren 
zu. 4Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz sollen von 
Professorinnen oder Professoren ausgeübt werden; sie und 
die weiteren Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie de-
ren ständige Vertretungen werden durch die jeweiligen Grup-
penvertretungen im Fakultätsrat gewählt. 5Das studentische 
Mitglied des Prüfungsausschusses hat bei der Bewertung 
und Anrechnung von Prüfungsleistungen nur eine beratende 
Stimme. 

(2) 1Der Prüfungsausschuss stellt die Durchführung der Prüfun-
gen sicher. 2Er achtet darauf, dass die Bestimmungen des 

Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) und dieser 
Prüfungsordnung eingehalten werden. 3Er berichtet regelmä-
ßig der Fakultät über die Entwicklung der Prüfungen und 
Studienzeiten und gibt Anregungen zur Reform der Studien-
ordnung und dieser Prüfungsordnung. 

(3) 1Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthal-
tungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 2Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den 
Ausschlag. 3Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, 
wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, darunter die oder der 
Vorsitzende oder stellvertretende Vorsitzende und mindes-
tens ein weiteres Mitglied der Gruppe der Professorinnen 
und Professoren, anwesend ist. 

(4) 1Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschusses be-
trägt drei Jahre, die des studentischen Mitgliedes ein Jahr. 
2Eine Wiederwahl ist zulässig. 

(5) Über die Sitzungen des Prüfungsausschusses wird ein Er-
gebnisprotokoll geführt. 

(6) 1Der Prüfungsausschuss kann mit Zustimmung einer Mehr-
heit von 4 der 5 Mitglieder Befugnisse widerruflich auf den 
Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz übertragen. 2Die 
übertragenen Befugnisse hat der Prüfungsausschuss konk-
ret festzulegen. 3Der jeweilige Beschluss ist zu veröffentli-
chen. 4Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des 
Prüfungsausschusses vor und führt sie aus. 5Sie oder er be-
richtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit, 
insbesondere über die Wahrnehmung der übertragenen Be-
fugnisse. 6Beabsichtigt die/der Vorsitzende im Rahmen der 
ihr/ihm nach dieser Vorschrift übertragengen Befugnisse 
(Satz 1) einem Antrag nicht zu entsprechen (Negativent-
scheidung), so bedarf es hierfür der Zustimmung des Prü-
fungsausschusses als Gesamtgremium. 

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, 
an der Abnahme der Prüfungen als Beobachtende teilzuneh-
men. 

(8) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffent-
lich. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren 
Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 3Sofern 
sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu 
verpflichten. 

 
§ 5 Prüfende, Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) 1Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden sowie die 
Beisitzerinnen und Beisitzer. 2Wird eine Prüfung von mehrer-
en Prüfenden abgenommen, ist eine oder einer als Erstprü-
fende oder Erstprüfender zu bestellen. 3Zur Abnahme von 
Prüfungen werden Mitglieder und Angehörige dieser Hoch-
schule oder einer anderen Hochschule bestellt, die in dem 
betreffenden Prüfungsfach oder in einem Teilgebiet des Prü-
fungsfaches, vorrangig in den Studiengängen der Fakultät 
Recht, zur selbstständigen Lehre als Professorinnen/Profes-
soren sowie als Lehrbeauftragte berechtigt sind. 4Der Prü-
fungsausschuss kann im Einzelnen beschließen, dass wis-
senschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die der Fakultät 
angehören und in dem betreffenden Studiengang lehren, als 
Prüfende bestellt werden. 5Lehrkräfte für besondere Aufga-
ben sowie in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfah-
rene Personen können in geeigneten Prüfungsgebieten zur 
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Abnahme von Prüfungen bestellt werden. 6Zu Prüfenden so-
wie Beisitzerinnen und Beisitzern dürfen nur Personen be-
stellt werden, die selbst mindestens die durch die Prüfung 
festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besit-
zen. 

(2) Soweit Prüfungen studienbegleitend durchgeführt werden, 
ist die oder der verantwortlich Lehrende ohne besondere Be-
stellung Prüferin oder Prüfer. 

(3) Der Prüfungsausschuss stellt sicher, dass der oder dem Stu-
dierenden die Namen der Prüfenden rechtzeitig, mindestens 
zwei Wochen vor dem Termin der jeweiligen Prüfung, be-
kannt gegeben werden, wenn sie nicht schon bekannt sind. 
2Will oder kann eine Prüfende oder ein Prüfender ihrer bzw. 
seiner Prüfungsverpflichtung nicht nachkommen, hat der 
Prüfungsausschuss nach Anhörung der oder des Studieren-
den einen anderen geeigneten Prüfenden oder eine andere 
geeignete Prüfende zu benennen. 

(4) Für die Prüferinnen und Prüfer und die Beisitzerinnen und 
Beisitzer gilt § 4 Absatz 8 Sätze 2 und 3 entsprechend. 

 
§ 6 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungs-
leistungen 

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen mit 
Ausnahme der Masterthesis nach § 19 dieser Ordnung in 
demselben Studiengang an einer anderen Hochschule in der 
Bundesrepublik Deutschland werden ohne Gleichwertigkeits-
feststellung angerechnet. 

(2) 1Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 
mit Ausnahme der Masterthesis nach § 19 dieser Ordnung in 
einem anderen in- oder ausländischen Studiengang werden 
angerechnet, soweit keine wesentlichen Unterschiede zu de-
nen nach dieser Prüfungsordnung zu erbringenden Leistun-
gen bestehen. 2Dabei ist kein schematischer Vergleich, son-
dern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung im 
Hinblick auf die Bedeutung der Leistungen für den Zweck 
der Prüfungen nach § 1 vorzunehmen. 3Die Beweislast des 
Vorliegens wesentlicher Unterschiede liegt bei der Hoch-
schule. 4Für die Anrechnung von Leistungen eines ausländi-
schen Studienganges sind die von der Kultusministerkonfe-
renz oder der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äqui-
valenzvereinbarungen und andere zwischenstaatliche Ver-
einbarungen, insbesondere die Lissabon-Konvention, maß-
gebend. 5Soweit Vereinbarungen nicht vorliegen oder eine 
weitergehende Anrechnung beantragt wird, entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 6Abweichende Anrechnungsbestimmun-
gen auf Grund von Vereinbarungen mit ausländischen Hoch-
schulen bleiben unberührt. 

(3) Nachgewiesene Kompetenzen und Fähigkeiten ohne we-
sentliche Unterschiede, die außerhalb des Hochschulbe-
reichs erworben wurden, sind bis zur Hälfte der für den Stu-
diengang vorgesehenen Leistungspunkte anzurechnen. 

(4) Für Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in staat-
lich anerkannten Fernstudien gelten die Absätze 1 und 2 ent-
sprechend. 

(5) 1Die/Der Studierende stellt beim Prüfungsausschuss einen 
durch geeignete Nachweise belegten Antrag auf Anerken-
nung der Studien- und Prüfungsleistungen. 2Über die An-
rechnung entscheidet der Prüfungsausschuss in der Regel 
innerhalb von 4 Wochen. 3Die Entscheidung über die Aner-

kennung wird auf der Grundlage angemessener Informatio-
nen über die Qualifikationen getroffen, deren Anerkennung 
angestrebt wird. 4Die Verantwortung für die Bereitstellung 
hinreichender Informationen obliegt in erster Linie der/dem 
Antragsteller/in. 5Die Beweislast, dass ein Antrag nicht die 
entsprechenden Voraussetzungen erfüllt, liegt beim Prü-
fungsausschuss. 6Wird die Anrechnung versagt oder erfolgt 
keine Entscheidung, können Rechtsmittel eingelegt werden. 

(6) 1Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, so 
werden die Noten - soweit die Notensysteme vergleichbar 
sind - übernommen und in die Berechnung der Gesamtnote 
einbezogen. 2Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der 
Vermerk „bestanden” aufgenommen. 3Eine Kennzeichnung 
der Anrechnung im Zeugnis ist zulässig. 

 
§ 7 Arten der zu erbringenden Leistungen 

(1) 1Prüfungen erfolgen als Modulprüfungen. 2Modulprüfungen 
setzen sich aus einzelnen Prüfungsleistungen innerhalb ei-
nes Moduls oder einem fächerübergreifenden Prüfungsge-
biet zusammen; sie können auch aus einer Prüfungsleistung 
bestehen. 3Darüber hinaus gibt es selbständige Modulteil-
prüfungsleistungen, die sich auf eine oder mehrere Veran-
staltungen in einem Modul beziehen, denen im Anhang 1 
eine eigene Prüfungsform zugeordnet ist. 4Die Prüfungsleis-
tungen müssen innerhalb eines Prüfungszeitraums, den der 
Prüfungsausschuss festlegt, erbracht werden. 5Eine Übertra-
gung einzelner, nicht selbständiger Prüfungsleistungen in 
Folgesemester ist nicht möglich. 

(2) Der Prüfungsausschuss kann Regelungen zu der Durchfüh-
rung von Prüfungen, insbesondere zu den im Rahmen von 
Prüfungen generell oder im Einzelfall erlaubten Hilfsmitteln 
treffen, die den Studierenden vor Prüfungsbeginn in geeig-
neter Weise zur Kenntnis zu bringen sind. 

(3) 1Die Aufgabe für die Prüfungsleistung wird von der, dem  
oder den Prüfenden festgelegt. 2Als Prüfungsleistungen im 
Rahmen der Modulprüfung können verlangt werden: 

1. Klausur - auch als Antwort-Wahl-Verfahren (§ 7a), 

2. Hausarbeit und Einsendeaufgabe (§ 7b), 

3. Mündliche Prüfung und Referat (§ 7c), 

4. Vorlesungsbegleitende Leistungsnachweise (§ 7d), 

5. Gruppenarbeit (§ 7e), 
3Weitere Prüfungsformen können vom Prüfungsausschuss 
genehmigt werden. Prüfungsleistungen können auch wäh-
rend der Vorlesungszeit abgenommen werden. 4Eine Kombi-
nation der in Absatz 3 S.2 Nr. 1 bis 5 vorgesehenen oder 
vom Prüfungsausschuss darüber hinaus genehmigten Prü-
fungsleistungen (Kombinationsprüfung) ist zulässig, wenn 
gewährleistet wird, dass  

• alle zu Prüfenden die gleiche Kombination an Prüfungs-
formen erhalten und 

• bei einer Verteilung der Prüfungsleistungen auf mehr als 
einen Tag für Prüfungsteilnehmer/innen, die aus triftigem 
Grund (§ 9) an der Erbringung einer Prüfungsleistung 
verhindert sind, für diese Prüfungsleistung einmalig eine 
Ersatzprüfung innerhalb des Prüfungszeitraums angebo-
ten wird.  

5Eine der Prüfungsleistungen einer Kombinationsprüfung 
kann von der Pflicht zum Angebot einer Ersatzprüfung aus-
genommen werden, wenn sie von allen zu Prüfenden an 
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dem gleichen Tag abzuleisten ist. 6Prüfungsleistungen kön-
nen zu jeder Zeit während des Prüfungszeitraums abgenom-
men werden.  

(4) 1Sind mit der Modulprüfung mehrere Prüfende betraut, müs-
sen sie sich rechtzeitig, möglichst vor Beginn der zeitlich ers-
ten Veranstaltung des jeweiligen Moduls, über Art, Inhalt, 
Aufteilung und Bewertung der Prüfungsleistung verständi-
gen, um ein auf diese Prüfungsordnung abgestimmtes Prü-
fungsverfahren zu gewährleisten und die Studierenden über 
die Prüfungsmodalitäten informieren zu können. 2Die Prüfen-
den haben, gegebenenfalls nach einer Verständigung gem. 
Satz 1, die gewünschte Art der Prüfungsform und die Prü-
fungsaufgabe(n) jeweils unverzüglich in elektronischer Form 
in dem vom Prüfungsausschuss festgelegten Kommunikati-
onsweg zu übermitteln. 3Die erforderlichen Entscheidungen 
des Prüfungsausschusses sind einzuholen. 

(5) 1Die Zeitpunkte für die Prüfungsleistungen nach Absatz 2 
einschließlich der Aus- und Abgabezeitpunkte für die fristge-
bundenen Prüfungsleistungen (Prüfungszeitraum) werden 
vom Prüfungsausschuss grundsätzlich zu Beginn eines je-
den Semesters festgelegt. 2Der Prüfungsausschuss infor-
miert die Studierenden in geeigneter Form unverzüglich über 
Art und Anzahl der zu erbringenden Leistungen und über die 
Termine, zu denen sie zu erbringen sind. 3Er kann Aufgaben 
nach den Sätzen 1 und 2 bezogen auf bestimmte oder be-
stimmbare Prüfungsleistungen auf die Prüfenden übertra-
gen. 4Der Prüfungsausschuss wird unter Berücksichtigung 
der in den einzelnen Modulen zu vermittelnden Kompeten-
zen auf eine angemessene Verwendung verschiedener Prü-
fungsformen achten. 5Bei der Festlegung von Art, Anzahl, 
Umfang und Bearbeitungszeit der Prüfungsleistungen sind 
die weiteren Prüfungsverpflichtungen der zu Prüfenden zu 
berücksichtigen. 

(6) 1Macht die oder der Studierende glaubhaft, dass sie oder er 
wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher oder 
psychischer Einschränkung oder einer eine außergewöhnli-
che Belastung darstellenden familiären Verpflichtung nicht in 
der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der 
vorgeschriebenen Form abzulegen, ist ihr oder ihm durch 
den Prüfungsausschuss auf Antrag zu ermöglichen, gleich-
wertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbrin-
gen oder Prüfungserleichterungen in der Form zu erhalten, 
dass ihr oder ihm durch eine Zeitverlängerung oder andere 
Maßnahmen ein Ausgleich für die besondere Beeinträchti-
gung gewährt wird. 2Zum Nachweis geltend gemachter Er-
krankungen kann die Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnis-
ses verlangt werden. 

 
§ 7a Klausur und Antwort-Wahl-Verfahren 

(1) 1Eine Klausur ist eine in begrenzter Zeit, mit begrenzten 
Hilfsmitteln und unter Aufsicht durchzuführende Einzelprü-
fung in schriftlicher oder elektronisch erzeugter Form, in der 
fachspezifische Fragen zu beantworten und/oder Aufgaben 
zu lösen sind. 2Die Bearbeitungszeit geht aus der Anlage 1 
hervor. 

(2) 1Eine Klausurprüfung kann auch im Antwort-Wahl-Verfahren 
(z. B. als Single oder Multiple-Choice-Prüfung, in Form von 
Zuordnungsfragen, Lückentext-Fragen sowie vergleichbaren 
Prüfungsformen) abgenommen werden. 2Hierfür gelten die 
nachfolgenden Bestimmungen der Absätze 3 bis 6, wenn der 
Anteil der Aufgaben nach dem Antwort-Wahl-Verfahren an 

der Prüfung 50% der Bewertung der Prüfungsleistung über-
schreitet. 

(3) 1Bei der Aufstellung der Prüfungsfragen und Antworten ist 
festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt wer-
den. 2Bei der Prüfung ist anzukreuzen, welche der innerhalb 
einer abgegrenzten Aufgabe vorgelegten Antwortmöglichkei-
ten auf die jeweilige Frage zutreffen. 3Jede Aufgabe muss, 
wenn es sich nicht um eine Lückentextaufgabe handelt, min-
destens vier Antwortmöglichkeiten enthalten. 4Die vorgese-
hene Punktzahl ist erreicht, wenn die Wahl aller richtigen 
Antwortmöglichkeiten erfolgte und keine unzutreffenden Ant-
worten gewählt wurden oder die Lücke wie von der, dem  
oder den Prüfenden vorgesehen gefüllt wurde. 5Die insge-
samt bei der Klausurprüfung erreichbare Punktzahl ergibt 
sich aus der Addition der für die Beantwortung der Einzelauf-
gaben vergebenen Punkte. 

(4) 1Ergibt eine spätere Überprüfung der Prüfungsfragen, dass 
einzelne Prüfungsaufgaben offensichtlich fehlerhaft sind, gel-
ten sie als nicht gestellt. 2Bei der Bewertung ist von der um 
die fehlerhaften Fragen verminderten Zahl der Prüfungsauf-
gaben auszugehen. 3Die Verminderung der Zahl der Prü-
fungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil einer oder eines 
Studierenden auswirken. 

(5) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführte 
Prüfung ist bestanden, wenn die oder der Studierende 
mindestens 50 Prozent der Fragen zutreffend beantwortet 
hat (absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in 
den Fällen, in denen der Mittelwert der erzielten Punkte der 
Studierenden als Prozent-Satz abzüglich 18 vom Hundert 
schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze, der so 
ermittelte Wert als relative Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur 
Ermittlung der einzelnen Prüfungsergebnisse wird die 
Differenz zwischen der relativen und absoluten 
Bestehensgrenze bei jeder/jedem Studierenden addiert. 

 (6) 1Hat die oder der Studierende die für das Bestehen der Prü-
fung nach Abs. 5 erforderliche Mindestzahl zutreffend beant-
worteter Prüfungsfragen erreicht, so lautet die Note 

1,0 („sehr gut“)  bei mindestens 96 Prozent, 

1,3 („sehr gut“) bei mindestens 91, aber weniger 
als 96 Prozent, 

1,7 („gut“) bei mindestens 86, aber weniger 
als 91 Prozent, 

2,0 („gut“) bei mindestens 81, aber weniger 
als 86 Prozent, 

2,3 („gut“) bei mindestens 76, aber weniger 
als 81 Prozent, 

2,7 (befriedigend“) bei mindestens 71, aber weniger 
als 76 Prozent, 

3,0 (befriedigend“)  bei mindestens 66, aber weniger 
als 71 Prozent, 

3,3 (befriedigend“) bei mindestens 61, aber weniger 
als 66 Prozent, 

3,7 („ausreichend“)  bei mindestens 56, aber weniger 
als 61Prozent oder 

4,0 („ausreichend“)  bei mindestens 50, aber weniger 
als 56 Prozent. 

2In allen anderen Fällen lautet die Note 5,0 (nicht ausrei-
chend). 3Das Ergebnis der Prüfung wird von der oder dem 
Prüfenden festgestellt und der oder dem Studierenden mit-
geteilt. 4Dabei sind anzugeben: 
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1. die Prüfungsnote, 

2. die Bestehensgrenze, 

3. die Zahl der gestellten und die Zahl der von der  
oder dem Studierenden beantworteten Aufgaben 
insgesamt und 

4. die durchschnittliche Prüfungsleistung der an der 
Prüfung teilnehmenden Studierenden. 

5Studierende, die von der Prüfung (z. B. wegen Täuschungs-
versuchs) ausgeschlossen wurden, werden bei den Berech-
nungen nach Absatz 5 und diesem Absatz nicht berücksich-
tigt. 6Die Mitteilung nach den Sätzen 3 und 4 kann auch 
durch Aushang oder auf elektronischem Weg erfolgen. 

(7) 1Eine Klausur in elektronisch erzeugter Form besteht aus 
dem Erfüllen von Anforderungen, die durch ein Computer-
programm vorgegeben werden. 2Das Computerprogramm 
nimmt die Angaben der oder des Studierenden entgegen 
und speichert oder übermittelt diese in elektronischer Form. 
3Die Programmierung oder Konfiguration der Anforderungen 
sowie die Festlegung der Bewertungskriterien erfolgt nach 
Maßgabe der Bestimmungen über die Prüfung im Antwort-
Wahl-Verfahren nach den Absätzen 2 bis 5. 4Die Prüfung 
kann bei Beachtung der prüfungsrechtlichen Anforderungen 
auch online erfolgen. 5Den Studierenden wird vor einer Prü-
fung in elektronischer Form ausreichend Gelegenheit gege-
ben, sich mit dem elektronischen Prüfungssystem vertraut 
zu machen. 

 
§ 7b Hausarbeit und Einsendeaufgabe 

(1) 1Eine Hausarbeit ist eine selbständige schriftliche Bearbei-
tung einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Auf-
gabenstellung. 2Die Aufgabe für die Hausarbeit ist so zu stel-
len, dass sie innerhalb des im Modulkatalog vorgesehenen 
oder eines abweichend hiervon vom Prüfungsausschuss auf 
Vorschlag der oder des Prüfenden bestimmten Zeitraums 
bearbeitet werden kann. 3Hausarbeiten sind in der Regel so 
auszugeben, dass sie in der vorlesungsfreien Zeit geschrie-
ben werden können. 4In geeigneten Fällen kann verlangt 
werden, die Aufgabenstellung und die erarbeiteten Lösungen 
in einer für die berufliche Tätigkeit typischen Weise mündlich 
vorzutragen und zu erläutern. 5Die Bestimmungen über die 
mündliche Prüfung gelten für den mündlichen Vortrag und 
die Erläuterungen entsprechend. 6Die Hausarbeit ist neben 
der schriftlichen auch in elektronischer Form an den Prüfen-
den oder die Prüfende zu übermitteln, um die Übereinstim-
mung der Hausarbeit mit den festgelegten Formalien und 
den Anforderungen dieser Prüfungsordnung überprüfen zu 
können. 7Der Prüfende oder die Prüfende gibt bei der Aufga-
benstellung vor, welche elektronische Form einzuhalten ist 
und ob die Übermittlung nur in elektronischer Form erfolgen 
soll. 

(2) 1Eine Einsendeaufgabe entspricht einer Hausarbeit mit ge-
ringerem Arbeitsumfang und Schweregrad. 2Sie umfasst die 
selbstständige Bearbeitung von Aufgaben aus dem Arbeits-
zusammenhang einer Lehrveranstaltung unter Anwendung 
wissenschaftlicher Methoden.  

 
§ 7c Mündliche Prüfung und Referat 

(1) 1In der mündlichen Prüfung soll die oder der Studierende 
nachweisen, dass sie oder er die Zusammenhänge des Prü-
fungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen einzu-

ordnen vermag. 2Die mündliche Prüfung ist eine Verständ-
nisprüfung, bei der festgestellt werden soll, ob die oder der 
Studierende über ein hinreichend breites Grundlagenwissen 
sowie über ein die konkrete Prüfung betreffendes vertieftes 
Spezialwissen verfügt. 3Die mündliche Prüfung findet als 
Gruppenprüfung für bis zu fünf Studierende oder als Einzel-
prüfung statt. 4Mündliche Prüfungen per Videokonferenz sind 
in begründeten Ausnahmefällen zulässig, wenn der Prü-
fungsausschuss zugestimmt hat und eine ordnungsgemäße 
Durchführung der Prüfung gewährleistet werden kann. 5Über 
die mündliche Prüfung wird ein Ergebnisprotokoll gefertigt. 
6Es ist von den Prüfenden oder der bzw. dem Prüfenden und 
der Beisitzerin bzw. dem Beisitzer zu unterschreiben. 7Das 
Ergebnis der mündlichen Prüfung ist der oder dem zu Prü-
fenden unmittelbar im Anschluss an die Prüfung bekannt zu 
geben. 

(2) 1Ein Referat umfasst: 

1. eine eigenständige schriftliche Auseinandersetzung mit 
einem Problem aus dem Arbeitszusammenhang einer 
Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und Auswertung 
einschlägiger Literatur, 

2. die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Er-
gebnisse im mündlichen Vortrag mit einer anschließen-
den mündlichen Prüfung und/oder sowie in einer an-
schließenden Diskussion. 2Die Diskussion kann Rückfra-
gen der Prüfenden beinhalten.  

3Die Bestimmungen über die mündliche Prüfung gelten für 
den mündlichen Vortrag entsprechend. 

 
§ 7d Vorlesungsbegleitende Leistungsnachweise 

(1) 1Prüfungsleistungen können durch vorlesungsbegleitende 
Leistungsnachweise ergänzt werden, wobei das Ergebnis 
der Leistungsnachweise insgesamt maximal mit 25% Anteil 
in die Gesamtnote eingehen darf. 2Der Leistungsnachweis 
kann auch lediglich mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ 
bewertet und zur Grundlage der Zulassung zur bewerteten 
Prüfungsleistung gemacht werden. 3Die vorlesungsbeglei-
tenden Leistungsnachweise sind vom Prüfungsausschuss zu 
genehmigen. 

(2) Die Anzahl und die Zeitpunkte der Leistungsnachweise so-
wie die Gewichtung der Ergebnisse für die Prüfungsleistung 
sind von der, dem oder den Prüfenden rechtzeitig in geeig-
neter Weise bekannt zu geben. 

(3) 1Die Leistungsnachweise werden in einer der in § 7 Abs. 2 
Nr. 1 bis 3 genannten Formen abgenommen. 2Die Bearbei-
tungszeit ist der Bedeutung des vorlesungsbegleitenden 
Leistungsnachweises für die Prüfungsleistung anzupassen. 
3Die Anzahl der vorlesungsbegleitenden Leistungsnachweise 
soll je Lehrveranstaltung vier nicht übersteigen. 4Nachholter-
mine nach Abs. 5 bleiben dabei unberücksichtigt. 

(4) 1Werden die vorlesungsbegleitenden Leistungsnachweise 
zur Grundlage der Zulassung zur Modulprüfung gemacht, er-
folgt die Zulassung, wenn die vorlesungsbegleitenden Leis-
tungsnachweise insgesamt als „bestanden“ gewertet wer-
den. 2Das ist der Fall, wenn von den durchgeführten vorle-
sungsbegleitenden Leistungsnachweisen - ggf. auch unter 
Ausnutzung des Nachholtermins nach Absatz 5 - maximal 
ein Nachweis mit „nicht bestanden“ bewertet bzw. versäumt 
wurde. 

(5) 1Werden die Ergebnisse der vorlesungsbegleitenden Leis-
tungsnachweise anteilig oder vollständig zur Bewertung der 



 

Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften  

– Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel 

Verkündungsblatt Nr. 28/2020 

Seite 8 von 27 

Prüfungsleistung herangezogen, so bleibt bei der Berech-
nung der Note das schlechteste Ergebnis der durchgeführ-
ten Leistungsnachweise unberücksichtigt. 2Die Bewertung 
der Leistung erfolgt aus dem gewichteten arithmetischen 
Mittelwert der verbleibenden (n-1) Ergebnisse der vorle-
sungsbegleitenden Leistungsnachweise und der in die Mo-
dulnote eingehenden Prüfungsleistung im Sinne des § 10. 
3Wird ein vorlesungsbegleitender Leistungsnachweis ver-
säumt, ist dies der oder dem Prüfenden im Sinne von § 9 un-
verzüglich schriftlich mitzuteilen; die Gründe hierfür sind 
glaubhaft zu machen. 4Erkennt die oder der Prüfende die 
Gründe für die Nichtteilnahme an einem vorlesungsbeglei-
tenden Leistungsnachweis an, so wird die Zulassung zu ei-
nem Nachholtermin gewährt, der bei Bedarf am Ende des 
Vorlesungszeitraumes angeboten wird. 5Mit dem Nachholter-
min kann maximal ein Fehltermin des laufenden Semesters 
ausgeglichen werden. 6Wird ein vorlesungsbegleitender 
Leistungsnachweis unentschuldigt versäumt, wird er mit 
„nicht bestanden“ gewertet. 

(6) 1Vorlesungsbegleitende Leistungsnachweise müssen in ei-
nem Semester vollständig erbracht und abgeschlossen wer-
den. 2Eine Übertragung von einzelnen Ergebnissen auf Fol-
gesemester ist nicht möglich. 

 
§ 7e Gruppenarbeit 

1Die Studierenden sollen auch befähigt werden, selbständig und 
im Zusammenwirken mit anderen Personen wissenschaftliche Er-
kenntnisse zu gewinnen sowie deren Bedeutung für die Gesell-
schaft und die berufliche Praxis zu erkennen. 2Hierzu sollen geeig-
nete Arten von Prüfungsleistungen in Form einer Gruppenarbeit 
zugelassen werden. 3Die Bewertung der Prüfungsleistung muss 
unter Berücksichtigung der individuellen Einzelleistung erfolgen. 
4Mit Ausgabe der Prüfungsaufgabe wird verlangt, dass der Beitrag 
der/des einzelnen Studierenden aufgrund der Angabe von Ab-
schnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien deutlich 
abgrenzbar und für sich bewertbar ist. 

 
§ 7f Zulassung zu den Modulprüfungen 

(1) Zu den Modulprüfungen der Masterprüfung wird zugelassen, 
wer in dem betreffenden Studiengang an dieser Hochschule 
immatrikuliert ist. 

(2) 1Nicht zugelassen wird, wer eine Masterprüfung in demsel-
ben Studiengang an einer Fachhochschule oder einem ent-
sprechenden Studiengang an einer Gesamthochschule in 
der Bundesrepublik Deutschland „endgültig nicht bestanden“ 
hat. 2Über die Vergleichbarkeit eines Studienganges einer 
Gesamthochschule entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(3) 1Für jede Prüfung ist ein Antrag auf Zulassung (Anmeldung 
zur Prüfung) schriftlich oder elektronisch beim Prüfungsaus-
schuss oder einer von ihm beauftragten Stelle innerhalb des 
vom Prüfungsausschuss festgesetzten Zeitraums zu stellen. 
2Dem Antrag sind, soweit sich nicht entsprechende Unterla-
gen bei der Hochschule befinden, beizufügen: 

1. der Nachweis gemäß Absatz 1, 

2. eine Erklärung darüber, ob die oder der Studierende be-
reits eine Masterprüfung oder Teile davon in den Studi-
engängen nach § 11 Absatz 4 „endgültig nicht bestan-
den“ hat. 

3Ist es der oder dem Studierenden nicht möglich, die nach 
Satz 2 erforderlichen Unterlagen in der vorgeschriebenen 
Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, 

den Nachweis auf andere Art zu führen. 4Fristen, die vom 
Prüfungsausschuss gesetzt sind, können bei Vorliegen trifti-
ger Gründe verlängert oder rückwirkend nachträglich verlän-
gert werden, insbesondere wenn es unbillig wäre, die durch 
den Fristablauf eingetretenen Rechtsfolgen bestehen zu las-
sen und der oder die Studierende die Gründe nicht zu vertre-
ten hat. 

(4) Die oder der Studierende hat die Möglichkeit, ihren oder sei-
nen Zulassungsantrag bis spätestens zu einem vom Prü-
fungsausschuss festgesetzten Termin zurückzuziehen. 

(5) 1Für die Teilnehmerzahl eines Moduls oder einer Lehrveran-
staltung kann der Prüfungsausschuss auf Antrag des oder 
der Lehrenden aus begründeten organisatorischen oder in-
haltlichen Gründen eine Obergrenze festlegen. 2Dabei ist zu 
gewährleisten, dass der Studienverlauf der nicht berücksich-
tigten Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht unangemessen 
beeinträchtigt wird. 

 
§ 8 Öffentlichkeit von mündlichen Prüfungen 

1Mündliche Prüfungen sind nicht öffentlich. 2Studierende, die sich 
demnächst der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere 
Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse 
geltend machen, sind als Zuhörerinnen oder Zuhörer bei mündli-
chen Prüfungen (§ 7c) zuzulassen. 3Dies erstreckt sich nicht auf 
die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an die  
oder den zu Prüfende/n. 4Zuhörerinnen und Zuhörer sind auszu-
schließen, wenn die Prüfungsinhalte in der Prüfung nur den Prü-
fenden und den zu Prüfenden zugänglich gemacht werden dürfen 
oder einer oder eine zu Prüfende den Ausschluss beantragt 5Wird 
eine mündliche Prüfung im Rahmen einer Lehrveranstaltung 
durchgeführt, sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Ver-
anstaltung als Zuhörerinnen und Zuhörer zugelassen, sofern hier-
gegen keine begründeten Bedenken bestehen. 6Die jeweilige Ent-
scheidung treffen die oder der Prüfende bzw. die Prüfenden ge-
meinschaftlich. 

 
§ 9 Versäumnis, Rücktritt, Beeinflussung der Prüfungs-
leistung 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend” bewer-
tet, wenn die/der zu Prüfende ohne triftige Gründe 

1. zu einem Prüfungstermin nicht erscheint, 

2. nach Beginn der Prüfung von der Prüfung zurücktritt, 

3. die Wiederholung einer Prüfungsleistung nicht fristge-
recht anmeldet oder durchführt. 

(2) 1Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemach-
ten Gründe müssen dem Prüfungsausschuss unverzüglich 
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden; andern-
falls gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht aus-
reichend” bewertet. 2Eine Exmatrikulation und eine Beurlau-
bung als solche sind keine triftigen Gründe. 3Bei Krankheit 
ist unverzüglich, spätestens innerhalb von drei Arbeitstagen 
nach dem entsprechenden Prüfungstermin ein ärztliches At-
test mit der Angabe der Dauer der Prüfungsunfähigkeit vor-
zulegen. 4Auf dem Attest ist zu vermerken, für welche Prü-
fung oder Prüfungen es eingereicht ist. 5Auf Verlangen des 
Prüfungsausschusses ist ein amtsärztliches Zeugnis einzu-
reichen. 6Werden die Gründe anerkannt, so ist die Prüfung 
im nächsten Prüfungszeitraum abzulegen. 7Die bereits vor-
liegenden Prüfungsleistungen sind, sofern es sich um selb-
ständige Modulteilprüfungen handelt, in diesem Fall anzu-
rechnen. 
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(3) 1Wird bei einer Prüfungsleistung der Abgabetermin ohne trif-
tige Gründe nicht eingehalten, so gilt sie als mit „nicht aus-
reichend“ bewertet. 2Absatz 2 Sätze 1 bis 5 gilt entspre-
chend. 3In Fällen, in denen der Abgabetermin aus triftigen 
Gründen nicht eingehalten werden kann, entscheidet der 
Prüfungsausschuss unter Beachtung der Grundsätze der 
Chancengleichheit und des Vorrangs der wissenschaftlichen 
Leistung vor der Einhaltung von Verfahrensvorschriften dar-
über, ob der Abgabetermin für die Prüfungsleistung entspre-
chend hinausgeschoben, die hinausgeschobene Abgabe bei 
der Bewertung berücksichtigt oder eine neue Aufgabe ge-
stellt wird. 4Der Abgabetermin wegen nachgewiesener Er-
krankung kann in der Regel um höchstens 4 Wochen hin-
ausgeschoben werden. 

(4) 1Unternimmt es die/der zu Prüfende, das Ergebnis einer Prü-
fungsleistung durch Täuschung, Benutzung nicht zugelasse-
ner Hilfsmittel, unzulässige Hilfe anderer Prüfungsteilnehmer 
oder Dritter oder durch auf die Bewertung der Prüfungsleis-
tung gerichtetes Einwirken auf Prüfende oder auf mit der 
Wahrnehmung von Prüfungsangelegenheiten beauftragte 
Personen zu beeinflussen, so gilt diese Prüfungsleistung als 
mit der Note „nicht ausreichend“ bewertet. 2Der Besitz nicht 
zugelassener Hilfsmittel unmittelbar vor, während oder nach 
Ausgabe der Prüfungsaufgaben oder unmittelbar vor, wäh-
rend oder nach Beginn der mündlichen Prüfung steht der 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel gleich, sofern die/ 
der zu Prüfende nicht nachweist, dass der Besitz weder auf 
Vorsatz noch auf Fahrlässigkeit beruht. 

(5)  1Besteht der Verdacht des Besitzes nicht zugelassener Hilfs-
mittel, so sind die Aufsichtführenden in einer schriftlichen 
Prüfung sowie jede/jeder Prüfende in einer mündlichen Prü-
fung befugt, diese Hilfsmittel sofort sicherzustellen. 2Hilfsmit-
tel, die wegen einer Veränderung beanstandet werden, sind 
der/dem zu Prüfenden bis zur Ablieferung der betreffenden 
Prüfungsarbeit, spätestens bis zum Ende der dafür vorgese-
henen Arbeitszeit, zu belassen. 3Verhindert die/der zu Prü-
fende eine Überprüfung oder eine Sicherstellung oder nimmt 
sie/er nach Beanstandung gemäß Satz 2 eine Veränderung 
in den Hilfsmitteln vor, so gilt die schriftliche Arbeit oder die 
mündliche Prüfung als mit der Note „nicht ausreichend“ be-
wertet.  

(6) Die Bewertung einer in den Absätzen 4 und 5 bezeichneten 
Handlung einer/eines zu Prüfenden und die hieraus abzulei-
tenden Folgen für die Bewertung der Prüfungsleistung ob-
liegt dem pflichtgemäßen Ermessen der/des Prüfenden. 

 
§ 10 Bewertung der Leistungen und Notenbildung 

(1) 1Schriftliche Prüfungsleistungen werden spätestens bis zu 
einem vom Prüfungsausschuss festzusetzenden Termin - in 
der Regel innerhalb von vier Wochen - von den jeweiligen 
Prüfenden bewertet. 2Mündliche Prüfungsleistungen werden 
im unmittelbaren Anschluss an ihre Erbringung von den je-
weiligen Prüfenden bewertet. 

(2) Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden: 

1,0; 1,3 = sehr gut (eine besonders hervorra-
gende Leistung), 

1,7; 2,0; 2,3 = gut (eine erheblich über den 
durchschnittlichen Anforderungen 
liegende Leistung), 

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend (eine Leistung, die in 
jeder Hinsicht durchschnittlichen 
Anforderungen entspricht), 

3,7; 4,0 = ausreichend (eine Leistung, die 
trotz ihrer Mängel den Mindestan-
forderungen entspricht), 

5,0 = nicht ausreichend (eine Leistung, 
die wegen erheblicher Mängel den 
Anforderungen nicht mehr ge-
nügt). 

(3) 1Die Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mit mindes-
tens „ausreichend” bewertet wurde. 2Wird die Prüfungsleis-
tung von zwei Prüfenden bewertet, ist sie bestanden, wenn 
beide die Leistung mit mindestens „ausreichend” bewerten. 
3Sind an einer Prüfung mehr als zwei Prüfende beteiligt, ist 
die Leistung bestanden, wenn die Mehrheit der Prüfenden 
die Leistung mit mindestens „ausreichend” bewertet und der 
Durchschnitt der Noten mindestens „4,0” beträgt. 4Wird die 
Prüfung von mehreren Prüfenden bewertet, errechnet sich 
die Note der bestandenen Prüfungsleistung aus dem Durch-
schnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten un-
ter Berücksichtigung des Absatzes 4. 

(4) Die Note lautet: 

bei einem Durchschnitt bis 1,15 1,0 

bei einem Durchschnitt über 1,15 bis 1,50 1,3 

bei einem Durchschnitt über 1,50 bis 1,85 1,7 

bei einem Durchschnitt über 1,85 bis 2,15 2,0 

bei einem Durchschnitt über 2,15 bis 2,50 2,3 

bei einem Durchschnitt über 2,50 bis 2,85 2,7 

bei einem Durchschnitt über 2,85 bis 3,15 3,0 

bei einem Durchschnitt über 3,15 bis 3,50 3,3 

bei einem Durchschnitt über 3,50 bis 3,85 3,7 

bei einem Durchschnitt über 3,85 bis 4,00 4,0 

bei einem Durchschnitt über 4,00 5,0. 

(5) Bei der Bildung der Note nach Absatz 4 werden nur die bei-
den ersten Dezimalstellen hinter dem Komma berücksichtigt; 
alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(6) 1Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Modulprüfungs-
leistung oder alle dem Modul zugeordneten selbständigen 
Modulteilprüfungsleistungen mit mindestens „ausreichend“ 
bewertet wurden. 2Besteht die Modulprüfung aus mehreren 
selbständigen Modulteilprüfungsleistungen, errechnet sich 
die Note der bestandenen Modulprüfung aus dem Durch-
schnitt der Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen. 3Die 
Gewichtung von selbständigen Modulteilprüfungsleistungen 
bei der Notenbildung ergibt sich aus der Anlage 1. 4Absatz 4 
gilt entsprechend. 

 
§ 11 Wiederholung von Prüfungsleistungen 

(1) 1Nicht bestandene Modulprüfungsleistungen oder selbstän-
dige Modulteilprüfungsleistungen können zweimal wiederholt 
werden. 2Wird die Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend” 
bewertet oder gilt sie als mit „nicht ausreichend” bewertet 
und ist eine Wiederholungsmöglichkeit bzw. mündliche Er-
gänzungsprüfung nicht mehr gegeben, so ist die Prüfungs-
leistung und auch die Masterprüfung endgültig nicht bestan-
den. 

(2) 1Wiederholungsprüfungen sind im nächsten regulären Prü-
fungszeitraum abzulegen. 2Bei Versäumnis des Prüfungster-
mins gilt nach § 9 Absätze 1 bis 3 die Prüfungsleistung als 
mit „nicht ausreichend” bewertet. 3Urlaubssemester haben 
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aufschiebende Wirkung auf Prüfungsfristen. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist 
nicht zulässig. 

(4) In anderen Studiengängen der Fakultät Recht erfolglos un-
ternommene Versuche, eine Prüfungsleistung in demselben 
Modul abzulegen, werden auf die Wiederholungsmöglichkei-
ten nach den Absätzen 1 und 2 angerechnet. 

 
§ 11 a Mündliche Ergänzungsprüfung 

(1) 1Wurde eine Klausur als Modul- oder Modulteilprüfungsleis-
tung nach § 11 Abs. 1 S. 1 auch in der zweiten Wiederho-
lungsprüfung mit der Note „nicht ausreichend“ bewertet, hat 
die/der zu Prüfende Anspruch auf eine mündliche Ergän-
zungsprüfung. 2Eine zweite mündliche Ergänzungsprüfung 
ist in einem weiteren Fall, dass eine Modul- oder Modulteil-
prüfungsleistung nach § 11 Abs. 1 S. 1 auch in der zweiten 
Wiederholungsprüfung mit der Note „nicht ausreichend“ be-
wertet ist dann zuzulassen, wenn der oder die zu Prüfende in 
der zweiten Wiederholungsprüfung mindestens 35% der ma-
ximal erreichbaren Leistung, in der Regel ausgedrückt an-
hand der zu vergebenden Bewertungspunkte, erreicht hat 
und die mündliche Ergänzungsprüfung nach der Entschei-
dung des Prüfungsausschusses nicht in Widerspruch zu den 
mit der nicht bestandenen Prüfungsleistung zu prüfenden 
Kompetenzen steht. 3Im Zweifel hat der oder die Prüfende 
bzw. haben die Prüfenden gegenüber dem Prüfungsaus-
schuss zu erklären, ob die 35%-Grenze erreicht wurde. 4Die 
mündlichen Ergänzungsprüfungen nach Satz 1 und nach 
Satz 2 können während des Studiums jeweils nur einmal be-
antragt werden. 

(2) Der Antrag auf Durchführung einer mündlichen Ergänzungs-
prüfung gemäß Absatz 1 muss spätestens eine Woche nach 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses beim Prüfungsaus-
schuss eingehen. 

(3) 1Die mündliche Ergänzungsprüfung wird von mindestens 
zwei der an der Modulprüfung beteiligten Prüferinnen/Prüfer 
durchgeführt; mindestens eine Person davon muss Hoch-
schullehrerin oder Hochschullehrer sein. 2Ergänzend gilt § 7c 
Absatz 1 entsprechend. 3Die mündliche Zusatzprüfung findet 
zu einem vom Prüfungsausschuss festgesetzten Termin, in 
der Regel im Anschluss an den jeweiligen Prüfungszeitraum 
statt. 4Die Dauer der mündlichen Zusatzprüfung beträgt min-
destens 20 Minuten. 5Sie kann von den Prüferinnen und Prü-
fern verlängert werden, wenn noch Zweifel an der abschlie-
ßenden Bewertung bestehen. 6Die Prüfenden setzen die 
Note der Prüfungsleistung unter angemessener Berücksichti-
gung der schriftlichen Leistung und dem Ergebnis der münd-
lichen Ergänzungsprüfung fest. 7Wurde die Gesamtleistung 
mit mindestens „ausreichend“ beurteilt, ist die Prüfungsleis-
tung mit der Note „4,0“ zu bewerten. 

(4) 1Erscheint die oder der zu Prüfende ohne triftigen Grund zur 
zweiten Wiederholungsprüfung nicht oder gilt die Prüfungs-
leistung wegen Täuschung oder Beeinflussung der Prüfen-
den nach § 9 als mit „nicht ausreichend“ bewertet, entschei-
det der Prüfungsausschuss in jedem Fall über eine Zulas-
sung zur Ergänzungsprüfung. 2Die Zulassung zur Ergän-
zungsprüfung soll, nach Anhörung des oder der zu Prüfen-
den, ausgesprochen werden, wenn besondere Gründe diese 
Zulassung angemessen erscheinen lassen. 3Bei Versäumnis 
des Termins der Ergänzungsprüfung ohne triftigen Grund 
(§ 9) gilt die Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend” be-
wertet. 

 
§ 12 Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Masterprüfung ist unverzüglich, mög-
lichst innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis auszustellen 
(Anlage 2). 2Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzuge-
ben, an dem alle Voraussetzungen für die Masterprüfung er-
füllt sind. 

(2) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden, erteilt der 
Prüfungsausschuss der oder dem Studierenden hierüber ei-
nen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung zu versehen ist. 

(3) 1Beim Verlassen der Hochschule oder beim Wechsel des 
Studienganges wird eine Bescheinigung ausgestellt, welche 
die erbrachten Prüfungsleistungen und deren Bewertung 
enthält. 2Sie weist auch die noch fehlenden Prüfungsleistun-
gen aus. 3Auf Antrag wird im Fall von Absatz 2 eine Beschei-
nigung ausgestellt, welche lediglich die erbrachten Prüfungs-
leistungen ausweist. 

 
§ 13 Ungültigkeit von Prüfungen 

(1) Wurde bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache 
erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so 
kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für die-
jenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung die oder 
der Studierende getäuscht hat, entsprechend berichtigen 
und die Prüfung ganz oder teilweise für „nicht bestanden” er-
klären. 

(2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prü-
fung nicht erfüllt, ohne dass die oder der Studierende hier-
über täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Man-
gel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. 2Wurde die Zu-
lassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der 
Prüfungsausschuss unter Beachtung der gesetzlichen Best-
immungen über die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungs-
akte. 

(3) Der oder dem zu Prüfenden ist vor einer Entscheidung Gele-
genheit zur Erörterung der Angelegenheit mit dem Prüfungs-
ausschuss zu geben. 

(4) 1Das unrichtige oder durch Täuschung erlangte Prüfungs-
zeugnis ist einzuziehen und durch ein richtiges Zeugnis oder 
eine Bescheinigung nach § 12 zu ersetzen. 2Mit dem unrich-
tigen Prüfungszeugnis ist auch die Masterurkunde einzuzie-
hen, wenn die Prüfung auf Grund einer Täuschung für „nicht 
bestanden” erklärt wurde.  

 
§ 14 Einsicht in die Prüfungsakte 

1Der oder dem Studierenden wird nach Abschluss jeder Prüfungs-
leistung und der Masterprüfung Einsicht in ihre/seine schriftlichen 
Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Bemerkungen der Prüfen-
den und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 2Der Prüfungsaus-
schuss bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 3Im Übrigen ist 
ein entsprechender Antrag auf Einsichtnahme innerhalb eines Jah-
res nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses bzw. nach Aus-
händigung des Prüfungszeugnisses oder des Bescheides über die 
nicht bestandene Prüfung beim Prüfungsausschuss zu stellen. 
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§ 15 Hochschulöffentliche Bekanntmachungen des 
Prüfungsausschusses 

(1) 1Der Prüfungsausschuss kann beschließen, dass die Ent-
scheidungen und andere Maßnahmen, die nach dieser Prü-
fungsordnung getroffen werden, insbesondere die Zulassung 
zur Prüfung, Versagung der Zulassung, Melde- und Prü-
fungstermine, Prüfungsfristen sowie Prüfungsergebnisse 
hochschulöffentlich bekannt gemacht werden. 2Dabei sind 
datenschutzrechtliche Bestimmungen zu beachten. 

(2) 1Hochschulöffentliche Bekanntmachungen des Prüfungsaus-
schusses oder der Prüfenden sollen auf der Web-Seite der 
Fakultät in der Rubrik „Prüfungsangelegenheiten bekanntge-
geben werden. 2Die Studierenden sind verpflichtet, die dort 
enthaltenen Informationen regelmäßig, mindestens aber ein-
mal wöchentlich auf ihre Bedeutung für den eigenen Stu-
dienverlauf zu überprüfen. 3Der Prüfungsausschuss kann er-
gänzend weitere Informationsquellen bekanntgeben. 

 
§ 16 Einzelfallentscheidungen, Widerspruchsverfahren 

(1) 1Belastende Verwaltungsakte, die nach dieser Prüfungsord-
nung getroffen werden, sind schriftlich zu begründen, mit ei-
ner Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und der oder dem 
Betroffenen gegenüber bekannt zu geben. 2Gegen diese 
Entscheidungen kann nach den §§ 68 ff. der Verwaltungsge-
richtsordnung Widerspruch eingelegt werden. 3Vor Erhebung 
der Anfechtungsklage erfolgt abweichend von § 68 Abs. 1 
Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung keine Nachprüfung 
in einem Vorverfahren, es sei denn es handelt sich um einen 
Verwaltungsakt, dem die Bewertung einer Prüfungsleistung 
zugrunde liegt. 4Für die Verpflichtungsklage gilt Abs. 1 S. 3 
entsprechend, wenn der Antrag auf Vornahme des Verwal-
tungsakts abgelehnt worden ist. 

(2) 1Über den Widerspruch gegen Entscheidungen des Prü-
fungsausschusses entscheidet der Fakultätsrat, ansonsten 
entscheidet der Prüfungsausschuss über Widersprüche. 
2Soweit sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch 
eine Prüfende oder einen Prüfenden richtet, entscheidet der 
Prüfungsausschuss nach Maßgabe von Absatz 3. 

(3) 1Soweit sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch 
eine Prüfende oder einen Prüfenden richtet, leitet der Prü-
fungsausschuss den Widerspruch dieser oder diesem Prü-
fenden zur Überprüfung zu. 2Ändert die oder der Prüfende 
die Bewertung antragsgemäß, so hilft der Prüfungsaus-
schuss dem Widerspruch ab. 3Andernfalls überprüft der Prü-
fungsausschuss die Entscheidung aufgrund der Stellung-
nahme der oder des Prüfenden insbesondere darauf, ob 

1. das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß durchge-
führt worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt aus-
gegangen worden ist, 

3. allgemeingültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet 
worden sind, 

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folge-
richtig begründete Lösung als falsch gewertet worden ist, 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägun-
gen hat leiten lassen. 

4Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die 
Bewertung durch mehrere Prüfende richtet. 5Stellt der Prü-
fungsausschuss einen Verstoß im Sinne von Satz 3 Nrn. 1 
bis 5 fest, so hilft er dem Widerspruch ab. 

(4) 1Hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch nicht ab, ent-
scheidet der Fakultätsrat über den Widerspruch. 2Für die 
Entscheidung des Fakultätsrats gilt Absatz 3 entsprechend. 

(5) 1Über den Widerspruch soll innerhalb eines Monats ab-
schließend entschieden werden. 2Wird dem Widerspruch 
nicht abgeholfen, bescheidet die Leiterin bzw. der Leiter der 
Hochschule die Widerspruchsführerin oder den Wider-
spruchsführer. 

 
§ 17 Art und Umfang der Masterprüfung 

(1) 1Die Masterprüfung wird studienbegleitend durchgeführt. 
2Sie besteht aus 

1. den Modulprüfungen und 

2. der Masterthesis mit Kolloquium. 

(2) 1Die Modulprüfungen sowie die Art und die Anzahl der für die 
einzelnen Modulprüfungen zu erbringenden Prüfungsleistun-
gen sind in Anlage 1 festgelegt. 2Der Prüfungsausschuss 
kann auf Antrag eines/einer Prüfenden auch andere als in 
Anlage 1 vorgesehene Arten von Prüfungsleistungen nach 
§ 7 zulassen. 3Der Prüfungsausschuss versagt die Zustim-
mung, wenn die Gleichwertigkeit nicht gewährleistet ist. 

(3) 1Die in Anlage 1 mit dem Zusatz „(E)“ bezeichneten Modul-
veranstaltungen sind in englischer Sprache durchzuführen. 
2Der Prüfungsausschuss kann zulassen, dass weitere Ver-
anstaltungen in englischer Sprache gehalten werden. 3Prü-
fungen zu englischsprachigen Veranstaltungen können in 
englischer Sprache abgenommen werden. 4Kann die Lehre 
in englischer Sprache nicht sichergestellt werden, muss der 
Prüfungsausschuss abweichende Regelungen treffen. 5Der 
Prüfungsausschuss soll bei seinen Entscheidungen darauf 
achten, dass zumindest das bei der Verkündung der Prü-
fungsordnung gegebene Verhältnis zwischen deutsch- und 
englischsprachigen Veranstaltungen gewahrt bleibt. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss legt die Termine für die Abnahme 
der Prüfungen sowie, soweit dies nötig ist, die Aus- und Ab-
gabezeiten für termingebundene Prüfungsarbeiten fest. 
2Hiervon abweichende Prüfungstermine sind nur mit Zustim-
mung des Prüfungsausschusses zulässig. 

(5) 1Die oder der Studierende kann sich in weiteren als den vor-
geschriebenen Modulen zu Prüfungen anmelden. 2Das Er-
gebnis der Prüfung in diesen Modulen wird auf Antrag der o-
der des Studierenden in ein Zeugnis aufgenommen, jedoch 
in die Gesamtnote des Zeugnisses nicht mit einbezogen. 

 
§ 18 Zulassung zur Masterthesis 

(1) Zur Masterthesis wird zugelassen, wer 

1. die Modulprüfungen nach Anlage 1 bestanden hat und 

2. in dem betreffenden Studiengang an dieser Hochschule 
immatrikuliert ist. 

(2) 1Der schriftliche Antrag auf Zulassung beim Prüfungsaus-
schuss soll spätestens drei Monate nach Ablegung der letz-
ten Prüfungsleistung gestellt werden. 2Dem Antrag sind, so-
weit sich nicht entsprechende Unterlagen bei der Hoch-
schule befinden, beizufügen: 

1. Nachweise gemäß Absatz 1, 

2. ein Vorschlag für die Erst- und Zweitprüferin und/oder 
den Erst- und Zweitprüfer, 
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3. ein Vorschlag für den Themenbereich, dem das Thema 
für die Masterthesis entnommen werden soll. 

(3) 1Der Prüfungsausschuss kann auf Antrag die Zulassung zur 
Masterthesis auch dann erteilen, wenn die Voraussetzungen 
nach Absatz 1 noch nicht erfüllt sind. 2Dies setzt voraus, 
dass die Nachholung der noch fehlenden Modulprüfungen 
ohne Beeinträchtigung der Masterthesis erwartet werden 
kann. 

(4) 1Wird der Antrag auf Zulassung gemäß Absatz 2 nicht spä-
testens drei Monate nach Ablegung der letzten Prüfungsleis-
tung gestellt, so kann der Prüfungsausschuss das Thema für 
die Masterthesis ausgeben sowie die Erst- und Zweitprüfen-
den bestimmen. 2Begründete Belange der oder des Studie-
renden für eine spätere Anmeldung sind zu berücksichtigen. 

 
§ 19 Masterthesis 

(1) 1Die Art und die Aufgabenstellung der Masterthesis müssen 
geeignet sein, der oder dem Studierenden den exemplari-
schen Nachweis zu ermöglichen, dass sie oder er die Fach-
kenntnisse, Methoden und Fähigkeiten erworben hat, die er-
forderlich sind, um auf der Grundlage wissenschaftlicher Er-
kenntnisse Fragestellungen selbstständig, problemorientiert, 
fächerübergreifend und entscheidungsorientiert zu lösen. 
2Die Aufgabenstellung muss die Bearbeitungszeit nach Ab-
satz 5 berücksichtigen. 

(2) 1Das Thema der Masterthesis kann von jeder und jedem An-
gehörigen der Gruppe der Professorinnen und Professoren 
der Fakultät Recht festgelegt werden. 2Der Prüfungsaus-
schuss kann im Einzelnen beschließen, dass Honorarprofes-
sorinnen und Honorarprofessoren sowie ehemalige Profes-
sorinnen und Professoren der Fakultät als Erstprüferinnen  
oder Erstprüfer bestellt werden. 3Mit der Ausgabe des The-
mas durch den Prüfungsausschuss werden die Prüferin oder 
der Prüfer, die oder der die Arbeit vorgeschlagen hat (Erst-
prüfende oder Erstprüfender), und die oder der Zweitprü-
fende bestellt. 

(3) Zweitprüferinnen oder Zweitprüfer sind hauptberuflich Leh-
rende und Lehrbeauftragte der Fakultät, die in dem betref-
fenden Themenbereich zur selbständigen Lehre berechtigt 
sind. 2Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie in der berufli-
chen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen, die über 
eine mindestens gleichwertige wie die angestrebte Qualifika-
tion verfügen, können in geeigneten Themenbereichen vom 
Prüfungsausschuss als Zweitprüfende bestellt werden, wenn 
seitens der Fakultät eine Prüfung und Dokumentation der 
wissenschaftlichen Qualifikation vorgenommen wird. 3Der 
Prüfungsausschuss kann im Einzelnen beschließen, dass 
Honorarprofessorinnen und -professoren sowie ehemalige 
Professorinnen und Professoren der der Ostfalia als Zweit-
prüferinnen oder Zweitprüfer bestellt werden. 

(4) 1Das Thema wird von der oder dem Erstprüfenden nach An-
hörung der oder des zu Prüfenden festgelegt. 2Auf Antrag 
sorgt der Prüfungsausschuss dafür, dass die oder der zu 
Prüfende rechtzeitig ein Thema erhält. 3Die Ausgabe des 
Themas erfolgt durch den Prüfungsausschuss; die Ausgabe 
ist aktenkundig zu machen. 4Während der Anfertigung der 
Arbeit wird die oder der zu Prüfende von der oder dem Erst-
prüfenden betreut. 

(5) 1Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Abgabe der 
Masterthesis beträgt vier Monate. 2Die oder der Erstprüfende 

legt die Unter- und Obergrenze des Umfangs der Masterthe-
sis fest. 3Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der 
ersten drei Wochen der Bearbeitungszeit nach Satz 1 zu-
rückgegeben werden. 4Im Einzelfall kann der Prüfungsaus-
schuss nach Anhörung der oder des Erstprüfenden bei Vor-
liegen wichtiger Gründe, insbesondere wegen des Praxisbe-
zugs, auf begründeten Antrag der oder des zu Prüfenden hin 
die Bearbeitungszeit ausnahmsweise bis zur Gesamtdauer 
von sechs Monaten verlängern. 5Die Verlängerungsmöglich-
keit nach § 9 Absatz 3 bleibt hiervon unberührt. 

(6) Bei der Abgabe der Masterthesis hat die oder der zu Prü-
fende schriftlich zu versichern, dass sie oder er die Arbeit 
selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebe-
nen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 

(7) 1Die Masterthesis ist fristgemäß bei der Prüfungsverwaltung 
abzugeben; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu ma-
chen. 2Die Abgabe erfolgt in zwei Exemplaren, sofern die Ab-
gabe nicht in elektronischer Form gefordert wird. 3Die ver-
wendbaren Formate werden vom Prüfungsausschuss fest-
gelegt. 4Der Prüfungsausschuss kann von der/dem zu Prü-
fenden eine schriftliche Versicherung an Eides statt verlan-
gen und abnehmen, wonach die Prüfungsleistung von ihnen 
selbständig und ohne unzulässige fremde Hilfe erbracht wor-
den ist. 

(8) Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach 
ihrer Abgabe durch beide Prüfende nach § 10 Absatz 2 bis 4 
und 6 vorläufig zu bewerten. 

 
§ 20 Kolloquium 

(1) Im Kolloquium hat die/der Studierende in einer Auseinander-
setzung über die Masterthesis nachzuweisen, dass sie oder 
er in der Lage ist, auf der Grundlage wissenschaftlicher Er-
kenntnisse Fragestellungen selbstständig, problemorientiert, 
fächerübergreifend und entscheidungsorientiert zu lösen und 
die Arbeitsergebnisse in einem Fachgespräch zu vertiefen. 

(2) 1Voraussetzung für die Zulassung zum Kolloquium ist, dass 
sämtliche Voraussetzungen nach § 18 Absatz 1 erfüllt sind 
und die Masterthesis von beiden Prüfenden vorläufig mit 
mindestens „ausreichend” bewertet ist. 2Das Kolloquium soll 
innerhalb von acht Wochen nach Abgabe der Masterthesis 
durchgeführt werden. 

(3) 1Das Kolloquium wird gemeinsam von den Prüfenden der 
Masterthesis als mündliche Einzelprüfung durchgeführt. 2Die 
Dauer des Kolloquiums beträgt in der Regel 45 Minuten. 3Im 
Übrigen gelten § 7c Absatz 1 und § 8 entsprechend. 

(4) 1Von jeder und jedem Prüfenden wird für die Masterthesis 
und das Kolloquium auf Grund der von ihr oder ihm nach 
§ 19 Absatz 8 gebildeten vorläufigen Note und dem Ergebnis 
des Kolloquiums eine Note festgesetzt, wobei die Masterthe-
sis doppelt und das Kolloquium einfach gewichtet werden. 
2Die gemeinsame Note für die Masterthesis und das Kollo-
quium wird dann nach § 10 Absatz 3 und 4 gebildet. 

 
§ 21 Wiederholung der Masterthesis 

(1) 1Wurde die Masterthesis von beiden Prüfenden vorläufig mit 
„nicht ausreichend” bewertet oder gilt sie als mit „nicht aus-
reichend” bewertet oder lautet die endgültige Note der Mas-
terthesis mit dem Kolloquium „nicht ausreichend”, so kann 
die Masterthesis einmal wiederholt werden. 2Eine Rückgabe 
des Themas bei der Wiederholung der Masterthesis ist nur 



 

Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften  

– Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel 

Verkündungsblatt Nr. 28/2020 

Seite 13 von 27 

zulässig, wenn von dieser Möglichkeit nicht schon bei der 
ersten Arbeit (§ 19 Absatz 5 Satz 3) Gebrauch gemacht wor-
den ist. 

(2) Das neue Thema der Masterthesis wird in angemessener 
Frist, in der Regel innerhalb von drei Monaten nach Bewer-
tung der ersten Arbeit, ausgegeben. 

(3) § 11 Absatz 4 gilt entsprechend. 

 
§ 22 Gesamtergebnis der Prüfung 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die vorgeschriebe-
nen Prüfungsleistungen sowie die Masterthesis mit dem Kol-
loquium mit mindestens „ausreichend“ bewertet wurden. 

(2) 1Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich aus dem 
Durchschnitt der nach Anlage 1 gewichteten, nicht gerunde-
ten Noten der einzelnen Prüfungsleistungen und der gewich-
teten, nicht gerundeten Note für die Masterthesis mit dem 
Kolloquium. 2Die Gesamtnote ist auf eine gerundete Nach-
kommastelle genau im Zeugnis auszuweisen. 3Bei einem 
Notendurchschnitt bis 1,30 wird das Prädikat „mit Auszeich-
nung” verliehen. 4Das Prädikat ist im Zeugnis und in der 
Masterurkunde zu vermerken. 

(3) Bei der Gesamtnote der Masterprüfung (Abschlussnote) wird 
neben der Note auf der Grundlage der Notenskala nach § 10 
auch eine relative Einstufung entsprechend ECTS-Users 
Guide vorgenommen, sobald entsprechende statistisch be-
lastbare Daten zur Verfügung stehen. 

(4) 1Die Masterprüfung ist erstmals nicht bestanden, wenn eine 
Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend” bewertet ist oder 
als mit „nicht ausreichend” bewertet gilt. 2Sie ist endgültig 
nicht bestanden, wenn eine Prüfungsleistung mit „nicht aus-
reichend” bewertet ist oder als mit „nicht ausreichend” be-
wertet gilt und eine Wiederholungsmöglichkeit nicht mehr 
besteht. 

 
§ 23 Übergangsregelungen 

1Das Studium und die Prüfungen der zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieser Prüfungsordnung bereits im Studium des Studien-
gangs „International Law and Business“ befindlichen Studierenden 
richtet sich nach der bisherigen Prüfungsordnung (Verkündungs-
blatt Nr. 41/2014 vom 12.12.2014). 2Soweit es mit dem Studienfort-
schritt vereinbar ist und es keine Nachteile für die Studierenden 
mit sich bringt, kann der Fakultätsrat bestimmen, dass für die 
schon eingeschriebenen Studierenden das Studium ersatzweise 
nach den Regelungen dieser Prüfungsordnung fortgeführt wird. 
3Der Fakultätsrat hat zugleich die Entscheidungen zu treffen, die 
erforderlich sind, um nachteilige Wirkungen einer Fortführung für 
die schon eingeschriebenen Studierenden zu vermeiden. 4Die Ent-
scheidungen des Fakultätsrates können sich auf Studierende in 
bestimmten Semestern beschränken. 

 
§ 24 Inkrafttreten 

Diese Prüfungsordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung 
im Verkündungsblatt der Hochschule zum Wintersemester 
2020/21in Kraft. 
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Anlage 1: Art und Anzahl der Prüfungsleistungen (Pflichtmodule) gemäß § 7 
 
a) Masterstudiengang „International Law and Business“ 
 

Modul und zugehörige Lehrveranstaltungen 

S
pr

ac
he

 

Prüfungs-
formen 

LP pro Semester 

G 
1 2 3 

Modul MW1: Sources of European and International Law  H2 8   1 

MW1.1 International Economic Law I - Sources of 
International Law 

  4    

MW1.2 Grund- und Bürgerrechte in Europa   4    

Modul MW2: Internationaler Handel, Finanzierung und 
Strategisches Verhandeln 

  6   1 

MW2.1 Außenwirtschaft/Außenhandel   
KP 

3    

MW2.2 Unternehmensfinanzierung und Kapitalmarktrecht  3    

MW2.3 Strategic Negotiation E KP  3   

Modul MW3: Rechtsrahmen des Binnenmarktes und E-
Commerce-Law 

  6   1 

MW3.1 Rechtsrahmen des Binnenmarktes  
K120 

3    

MW3.2 E-Commerce-Law international  3    

Modul MW4: Entrepreneurship and Innovation Management    7   1 

MW4.1 Entrepreneurship & Innovation Management E 
R6 

3    

MW4.2 Internationales Management/Marketing  4    

Modul MW5: Gemeinsame Handels-und Zollpolitik der EU    8  1 

MW5.1 Handelspolitische Maßnahmen der EU  
K120 

 4   

MW5.2 International Customs Instruments   4   

Modul M6: Internationales Wirtschaftsrecht (II und III)    8  1 

MW6.1 Internationales Wirtschaftsrecht II  
H6 

 4   

MW6.2 Internationales Wirtschaftsrecht III   4   

Modul MW7: Recht und Marketing in der 
Informationsgesellschaft 

   14  1 

MW7.1 IP-Law international  E 

M30 

 4   

MW7.2 Case Studies IP/IT   3   

MW7.3 Digitalisierung und Recht   4   

MW7.4 Case studies International Marketing E R4  3   

Masterthesis      1 

Masterthesis mit Kolloquium     30  

Summe   27 33 30  

 
Erläuterungen: 
LP = Leistungspunkte nach den European Credit Transfer and Accumulation System 
G = Gewichtung der Modulnote für die Berechnung der Gesamtnote 
K120 = Klausur 120 Minuten 
M30 = Mündliche Prüfung 30 Minuten 
R4 = Referat mit Bearbeitungszeit von bis zu vier Wochen 
R6 = Referat mit Bearbeitungszeit von bis zu sechs Wochen 
H2 = Hausarbeit mit Bearbeitungszeit von bis zu zwei Wochen 
H6 = Hausarbeit mit Bearbeitungszeit von bis zu sechs Wochen 
KP = Kombinationsprüfung aus von der/dem Prüfenden zu beantragenden Prüfungsleistungen gem. § 7 Abs. 3 S. 4 
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b) Masterstudiengang „Recht, Personalmanagement und Personalpsychologie“ 
 

Modul und zugehörige Lehrveranstaltungen 
Prüfungs-
formen  

LP pro Semester G 

1 2 3  

Modul MP01 Unternehmensführung  KP 6 3  1 

MP01.1 Unternehmensstrategie (Strategic Management)  3    

MP01.2 Der Faktor Arbeit im Spannungsfeld unterschiedlicher 
Interessen 

 3    

MP01.3 Führung in Zeiten der Veränderung: Transformations- 
und Change Management 

  3   

Modul MP02 HR-Exzellenz: Strategische Gestaltungsaufgaben 
im Personalmanagement 

 KP 3 6  1 

MP02.1 Gestaltung der Handlungsfelder entlang der Employee 
Journey 

 3    

MP02.2 Strategische Handlungs- und Gestaltungsfelder (Kultur, 
Organisation, Strukturen, Prozesse) 

  3   

MP02.3 Handlungs- und Gestaltungsfelder im internationalen 
Kontext 

  3   

Modul MP03 Konfliktlösung im Arbeitsrecht   6   1 

MP03.1 Prozessrecht 
K180 

3    

MP03.2 Mediation 3    

Modul MP04 Gestaltung und Grenzen im Arbeitsrecht   6   1 

MP04.1 Arbeitsstrafrecht 
K180 

3    

MP04.2 Vertragsgestaltung im Arbeitsrecht 3    

Modul MP05 Forschungs-/Beratungsprojekt  R3/R3 3 6  1 

MP05.1 Schwerpunkt Forschung  
 

(3) (6)   

MP05.2 Schwerpunkt Beratung (3) (6)   

MP05.3 Schwerpunkt Recht (3) (6)   

Modul MP06 Internationales Arbeitsrecht    6  1 

MP06.1 Supranationales Arbeitsrecht 
R3 

 3   

MP06.2 Recht der Auslandsentsendung  3   

Modul MP07 Corporate Governance   3 3  1 

MP07.1 Corporate Governance, CSR und Unternehmensethik R4 3    

MP07.2 Rechtliche Rahmenbedingungen der Compliance K90  3   

Modul MP08 Psychologische Herausforderung der sich 
verändernden Arbeitswelt 

  3 6  1 

MP08.1 Schlüsselqualifikationen in der digitalisierten Arbeitswelt 

KP 

3    

MP08.2 Führung  3   

MP08.3 Interkulturelle Psychologie  3   

Masterthesis     30 1 

Masterthesis mit Kolloquium     30  

Summe   30 30 30  

 
Erläuterungen: 
LP = Leistungspunkte nach den European Credit Transfer and Accumulation System 
G = Gewichtung der Modulnote für die Berechnung der Gesamtnote 
K90 = Klausur 90 Minuten 
K180 = Klausur 180 Minuten 
R3 = Referat mit Bearbeitungszeit von bis zu drei Wochen 
R4 = Referat mit Bearbeitungszeit von bis zu vier Wochen 
KP = Kombinationsprüfung aus von der/dem Prüfenden zu beantragenden Prüfungsleistungen gem. § 7 Abs. 3 S. 4  
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c) Masterstudiengang „Finance, Tax and Company Law“ 
 

Modul und zugehörige Lehrveranstaltungen 

S
pr

ac
he

 

Prüfungsformen 

LP pro Semester 

G 
1 2 3 

Modul FM01: Corporate Finance, Sustainable Development 
Goals und Corporate Governance 

 KP 8   1 

FM01.1 Unternehmensfinanzierung und Kapitalmarktrecht   
KP 

4    

FM01.2  Strategic Corporate Finance   4    

Modul FM02: Corporate Tax Law   4 4  1 

FM02.1 Tax Compliance  K60 4    

FM02.2 Internationales Unternehmenssteuerrecht   K60  4   

Modul FM03: Konzernrechnungslegung und Konzernsteuerrecht   4 8  1 

FM03.1 Unternehmensrecht mit Schwerpunkt Konzernrecht   K60 4    

FM03.2 Konzernsteuerrecht   
K120 

 4   

FM03.3 Internationale Konzernrechnungslegung    4   

Modul FM04: Wirtschaftsprüfung, Jahresabschlussanalyse, 
Bilanzpolitik 

  4 4  1 

FM04.1 Wirtschaftsprüfung  
K180 

4    

FM04.2 Jahresabschlussanalyse und Bilanzpolitik   4   

Modul FM05:  Management of Financial Institutions   8   1 

FM05.1 Financial Risk Regulation and Sustainability  E 
K180 

4    

FM05.2 Financial Risk Management and Sustainability  E 4    

Modul FM06: Schlüsselqualifikationen    8  1 

FM06.1 Strategic Negotiation  E 
KP 

 4   

FM06.2 Plurale Ökonomik   4   

Modul FM07: Seminar - Current Issues of Finance, Tax and Law    8  1 

FM07.1 Current Issues of Tax and Finance E 
R4 

 4   

FM07.2 Current issues of Business Law and International Law E  4   

Masterthesis     30 1 

Masterthesis mit Kolloquium     30  

Summe   28 32 30  

 
 
Erläuterungen: 
LP = Leistungspunkte nach den European Credit Transfer and Accumulation System 
G = Gewichtung der Modulnote für die Berechnung der Gesamtnote 
K60 = Klausur 60 Minuten 
K120 = Klausur 120 Minuten 
K180 = Klausur 180 Minuten 
R3 = Referat mit Bearbeitungszeit von bis zu drei Wochen 
R4 = Referat mit Bearbeitungszeit von bis zu vier Wochen 
KP = Kombinationsprüfung aus von der/dem Prüfenden zu beantragenden Prüfungsleistungen gem. § 7 Abs. 3 S. 4 
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Anlage 2 Zeugnis über die Masterprüfung 

 
 

Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften 
– Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel 

Fakultät Recht 
- Brunswick European Law School - 

 
Zeugnis über die Masterprüfung 

 
 

 
Frau/Herr*) .................................................................................................. 
geboren am ............................. in ................................................................ 
 
hat die Masterprüfung im Studiengang .................................................... 
 
mit der Gesamtnote**) .......................... bestanden***). 
 
Module (CP****)    Beurteilungen**) 
......................................................     .......................................................... 
......................................................     .......................................................... 
......................................................     .......................................................... 
 
 
 
Masterthesis mit  
Kolloquium über das 
Thema 
......................................................      ......................................................... 
 
 
 
 

(Siegel der Hochschule)       Wolfenbüttel, den  ......................... 
 
 

..................................................................... 
Vorsitzende/r*) des Prüfungsausschusses 

 
 
 
 
*)    Zutreffendes einsetzen 
**)  Notenstufen: sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend (in Klammern ist die Note als Ziffer mit einer 

Nachkommastelle auszuweisen, z.B. 2,7) 
***)  Prädikat „mit Auszeichnung“ in den Fällen des § 22 Abs. 2, Satz 3 dieser Prüfungsordnung 
****)   CP steht für Leistungspunkte nach dem European Credit Transfer and Accumulation System 
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Anlage 3 Masterurkunde 

 
 

Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften 
– Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel 

Fakultät Recht 
- Brunswick European Law School - 

 
Masterurkunde 

 
 

 
Die Fakultät Recht - Brunswick European Law School - verleiht mit dieser Urkunde 
 
Frau/Herrn*) ................................................................................................ 
geboren am ............................. in ................................................................ 
 
den Hochschulgrad 
 

Master of Laws / Master of Arts  
- abgekürzt LL.M. / M.A. *) - 

 
 
nachdem sie/er*) die Masterprüfung im Studiengang 
.................................................................................................................... 
 
an der Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel 
 
am ......................  bestanden**) hat. 
 
 
 

   (Siegel der Hochschule)      Wolfenbüttel, den  ......................... 
 
 

………...............................................                    .......................................................... 
                   Dekanin/Dekan*)                                                                       Vorsitzende/r*) des Prüfungsausschusses 

 
 
 
*)  Zutreffendes einsetzen 
**) Prädikat „mit Auszeichnung“ in den Fällen des § 22 Abs. 2, Satz 3 dieser Prüfungsordnung 
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Anlage 4 Diploma Supplement (englische Fassung) 

 
a) International Law and Business (Abschluss LL.M.) 

 

Diploma Supplement 
International Law and Business (LL.M.) 

 
1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION  

1.1 Family name(s) / 1.2 First name(s) 

 

1.3 Date of birth (dd/mm/yyyy) 

 

1.4 Student identification number or code (if applicable)  

 

2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION  

2.1 Name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language) 

Master of Laws (LL.M.) 

 

2.2 Main field(s) of study for the qualification  
„International Law and Business“ 

 

2.3 Name and status of awarding institution (in original language) 

Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (staatlich) 

Fakultät Recht – Brunswick European Law School (BELS) 

 

2.4 Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies (in original language)  

 

2.5 Language(s) of instruction/examination 

German, English 

 

3. INFORMATION ON THE LEVEL AND DURATION OF THE QUALIFICAION 

3.1 Level of the qualification 

Second Cycle QF-EHEA / Level 7 EQF 

 

3.2 Official duration of programme in credits and/or years 

1 ½ years, 90 ECTS-Credits 

3.3 Access requirement(s)  

Bachelor's degree or diploma and specific requirements according to the Admission Regulations 
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4. INFORMATION ON THE PROGRAMME COMPLETED AND THE RESULTS OBTAINED  

4.1 Mode of study 

Consecutive, application-oriented, full-time study programme 

 

4.2 Programme learning outcomes  

The students acquire a scientifically sound education at master's level. The programme covers rep-
resentative areas of business law, in particular in the field of international law and (international) 
business management, enabling the students to assess interrelations in the professional fields of ac-
tivity, in particular in an international context, on a scientific basis and to prepare and make decisions 
using an independent, problem-oriented and interdisciplinary approach. 

The consecutive master's degree programme puts a focus on the legal framework conditions that are 
important for Germany as a high-tech country and contract types that are of special relevance for 
success on the global markets (e.g. WTO, ICC, soft law, CISG, international treaties relating to IP 
law, contract standards with practical relevance, international procurement law, technology transfer). 

In practice, graduates are expected to fill middle and upper management positions in large busi-
nesses or perform management functions in medium-sized businesses, in particular in departments 
with international interfaces and/or points of contact (e.g. in procurement and logistics, production, 
sales, intellectual property rights and licence agreement management as well as IT contract man-
agement). 

 

4.3 Programme details, individual credits gained and grades/marks obtained 

See "Prüfungszeugnis" (transcript of records) for designation of modules and subject of the master's 
thesis. 

 

4.4 Grading system and, if available, grade distribution table 
 

Note Text Beschreibung 

1 Sehr gut Outstanding performance 

2 Gut Performance that is significantly above average requirements 

3 Befriedigend Performance that meets the average requirements 

4 Ausreichend Performance that still meets the requirements despite its shortcomings 

5 Nicht ausreichend 
Performance that does not meet the requirements due to significant 
shortcomings  

 

For the grading table of the Faculty of Law see supplementary document. 

 

4.5 Overall classification of the qualification (in original language) 

[Note] 

 

5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION  

5.1 Access to further study 

Qualifies for doctoral studies and high-level positions in civil service 

 

5.2 Access to a regulated profession (if applicable) 
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6. ADDITIONAL INFORMATION 

6.1 Additional information 

The study programme was accredited by the Accreditation Council (“Akkreditierungsrat”) in 2020. 

 

6.2 Further information sources  

About the university: http://www.ostfalia.de; 

Further information about the study programme: http://www.ostfalia.de/r 

 

 

7. CERTIFICATION 

 
This Diploma Supplement refers to the following original documents: 
• Degree certificate („Urkunde über die Verleihung des Akademischen Grades“) issued on [date] 

• Final examination certificate (“Prüfungszeugnis”) issued on [date] 
 
 
 
 
Certification Date:   
  

Chairwoman/Chairman Examination Committee 
(Official Stamp/Seal)  
  

  

8. NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 

The information on the national higher education system on the following pages provides a context for the 
qualification and the type of higher education institution that awarded it. 
 
[Hier wird vom Studierendenservicebüro jeweils die Grafik aus der aktuellen Vorlage der HRK eingefügt] 
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b) Recht, Personalmanagement und Personalpsychologie (Abschluss M.A.) 

 

Diploma Supplement 
Recht, Personalmanagement und Personalpsychologie (M.A.) 

 
1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION  

1.1 Family name(s) / 1.2 First name(s) 

 

1.3 Date of birth (dd/mm/yyyy) 

 

1.4 Student identification number or code (if applicable)  

 

 

2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION  

2.1 Name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language) 

Master of Laws (LL.M.) 

 

2.2 Main field(s) of study for the qualification  

Recht, Personalmanagement und Personalpsychologie 

 

2.3 Name and status of awarding institution (in original language) 

Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (staatlich) 

Fakultät Recht – Brunswick European Law School (BELS) 

 

2.4 Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies (in original language)  

 

2.5 Language(s) of instruction/examination 

German 

 

3. INFORMATION ON THE LEVEL AND DURATION OF THE QUALIFICATION 
 

3.1 Level of the qualification 

Second Cycle QF-EHEA / Level 7 EQF 

3.2 Official duration of programme in credits and/or years 

1 ½ years, 90 ECTS-Credits 

3.3 Access requirement(s)  

Bachelor's degree or diploma and specific requirements according to the Admission Regulations 

 

4. INFORMATION ON THE PROGRAMME COMPLETED AND THE RESULTS OBTAINED 
 

4.1 Mode of study 

Consecutive, application-oriented, full-time study programme 
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4.2 Programme learning outcomes 

The consecutive study programme awards a total of 90 credit points, distributed over the standard period of 
study of three semesters, and comprises in-class modules and a thesis. The application-oriented pro-
gramme includes a two-semester student project. Graduates of the study programme are qualified to per-
form specialist and management functions in the field of human resources management. 

The study programme is aimed at graduates of the bachelor's degree programme "Law, human resources 
management and psychology" and other bachelor's degree programmes of the Faculty of Law of Ostfalia 
University of Applied Sciences. After reviewing the subject-specific requirements, graduates of other study 
programmes, preferably from the fields of economics, social sciences and law, can also belong to the target 
group. Corresponding preparatory courses are defined to acquire any missing qualifications. 

The study programme is also suitable for persons who are currently working in human resources manage-
ment, are planning to work in human resources management or would like to broaden their expertise in the 
field of law and human resources management in preparing for a management function.  

A specialist and management function specifically requires skills in the disciplines of law and economics with 
a major in human resources management, in addition to expertise in occupational and organisational psy-
chology ("personnel psychology"). This study programme provides in-depth fundamental and methodological 
skills in these disciplines, placing a special focus on issues of human resources management. The detailed 
analysis of relevant labour law issues, in conjunction with economic and psychological issues, from the per-
spective of "companies" in the form of practical examples and case studies is the special feature of this mas-
ter's degree programme, consistently carrying on the concept which has successfully been established in 
the "Law, human resources management and psychology" bachelor's degree programme since 2008. The 
skills acquired in this master's degree programme enable graduates to further develop existing HR systems 
on the basis of scientific findings and, where necessary, establish new systems to meet new challenges 
(e.g. as a result of changes in technology and environment) at any time in a proactive and qualified manner. 

The areas of specialisation "law" and "human resources management" are offered as alternatives. The area 
of specialisation becomes apparent by selecting corresponding research/consulting projects and elective 
subjects and will be shown in the final examination certificate after completion of the programme. 

 
4.3 Programme details, individual credits gained and grades/marks obtained 

See "Prüfungszeugnis" (transcript of records) for designation of modules and subject of the master's thesis. 
 

4.4 Grading system and, if available, grade distribution table 
 

Note Text Beschreibung 

1 Sehr gut Outstanding performance 

2 Gut Performance that is significantly above average requirements 

3 Befriedigend Performance that meets the average requirements 

4 Ausreichend Performance that still meets the requirements despite its shortcomings 

5 Nicht ausreichend 
Performance that does not meet the requirements due to significant 
shortcomings  

 

 

For the grading table of the Faculty of Law see supplementary document. 

 

4.5 Overall classification of the qualification (in original language) 

[Note] 

 

5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION 
 

5.1 Access to further study 

Qualifies for doctoral studies and high-level positions in civil service 
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5.2 Access to a regulated profession (if applicable) 

 

 

6. ADDITIONAL INFORMATION 
 

6.1 Additional information 

The study programme was accredited by the Accreditation Council (“Akkreditierungsrat”) in 2020. 

 

6.2 Further information sources  

About the university: http://www.ostfalia.de; 

Further information about the study programme: http://www.ostfalia.de/r 

 

7. CERTIFICATION 

 
This Diploma Supplement refers to the following original documents: 
• Degree certificate („Urkunde über die Verleihung des Akademischen Grades“) issued on [date] 

• Final examination certificate (“Prüfungszeugnis”)  issued on [date] 
 
 
 
 
Certification Date:   
  

Chairwoman/Chairman Examination Committee 
(Official Stamp/Seal)  
  

  

8. NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 

The information on the national higher education system on the following pages provides a context for the 
qualification and the type of higher education institution that awarded it. 

 
  [Hier wird vom Studierendenservicebüro jeweils die Grafik aus der aktuellen Vorlage der HRK eingefügt] 
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c) Finance, Tax and Company Law (Abschluss LL.M.) 

 

Diploma Supplement 
„Finance, Tax and Company Law“ (LL.M.) 

 

1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION 
 

1.1 Family name(s) / 1.2 First name(s) 

 

1.3 Date of birth (dd/mm/yyyy) 

 

1.4 Student identification number or code (if applicable)  

 

 

2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION  

2.1 Name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language) 

Master of Laws (LL.M.) 

 

2.2 Main field(s) of study for the qualification  

„Finance, Tax and Company Law“ 

 

2.3 Name and status of awarding institution (in original language) 

Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (staatlich) 

Fakultät Recht – Brunswick European Law School (BELS) 

 

2.4 Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies (in original language)  

 

2.5 Language(s) of instruction/examination 

German, English 

 

3. INFORMATION ON THE LEVEL AND DURATION OF THE QUALIFICATION  

3.1 Level of the qualification 

Second Cycle QF-EHEA / Level 7 EQF 

 

3.2 Official duration of programme in credits and/or years 

1 ½ years, 90 ECTS-Credits 

 

3.3 Access requirement(s)  

Bachelor's degree or diploma and specific requirements according to the Admission Regulations 
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4. INFORMATION ON THE PROGRAMME COMPLETED AND THE RESULTS OBTAINED  

4.1 Mode of study 

Consecutive, application-oriented, full-time study programme 

 

4.2 Programme learning outcomes 

The students acquire a scientifically sound education at master's level. The programme covers repre-
sentative areas of national and international business law and provides in-depth knowledge in the fields 
of "finance" and "taxes", enabling the students to assess interrelations in the professional fields of activ-
ity, in particular in an international context, on a scientific basis and to prepare and make decisions using 
an independent, problem-oriented and interdisciplinary approach. 

The consecutive master's degree programme puts a focus on corporate finance/capital market law, tax 
compliance, accounting and tax law, placing a particular emphasis on (international) group structures. 
Further contents include auditing, risk and sustainability, including with reference to recent develop-
ments.  

In practice, graduates are expected to fill middle and upper management positions in large businesses or 
perform management functions in medium-sized businesses, in particular in departments with interna-
tional interfaces and/or points of contacts with the above-mentioned subjects. 

 

4.3 Programme details, individual credits gained and grades/marks obtained 

See ”Prüfungszeugnis" (transcript of records) for designation of modules and subject of the master's 
thesis.. 

 

4.4 Grading system and, if available, grade distribution table 
 

Note Text Beschreibung 

1 Sehr gut Outstanding performance 

2 Gut Performance that is significantly above average requirements 

3 Befriedigend Performance that meets the average requirements 

4 Ausreichend Performance that still meets the requirements despite its shortcomings 

5 Nicht ausreichend 
Performance that no longer meets the requirements due to significant 
shortcomings 

 

For the grading table of the Faculty of Law see supplementary document. 

 

4.5 Overall classification of the qualification (in original language) 

[Note] 

 

5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION  

5.1 Access to further study 

Qualifies for doctoral studies and high-level positions in civil service 

 

5.2 Access to a regulated profession (if applicable) 
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6. ADDITIONAL INFORMATION 

6.1 Additional information 

The study programme was accredited by the accreditation council (“Akkreditierungsrat”) in 2020 

 

6.2 Further information sources  

About the university: http://www.ostfalia.de; 

Further information about the study programme: http://www.ostfalia.de/r 

 

7. CERTIFICATION 

 
This Diploma Supplement refers to the following original documents: 
• Degree certificate („Urkunde über die Verleihung des Akademischen Grades“) issued on [date] 

• Final examination certificate (“Prüfungszeugnis”)  issued on [date] 
 
 
 
 
Certification Date:   
  

Chairwoman/Chairman Examination Committee 
(Official Stamp/Seal)  
  

  

8. NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 

The information on the national higher education system on the following pages provides a context for the 
qualification and the type of higher education institution that awarded it. 

[Hier wird vom Studierendenservicebüro jeweils die Grafik aus der aktuellen Vorlage der HRK eingefügt] 


